
1.  Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 
1.1. Name: TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG 

                          Service-Center Mittelthüringen 
1.2. Straße: Ichtershäuser Str. 32 
1.3. Staat: Deutschland Bundesland: TH 

 Postleitzahl: 99310 
 Ort: Arnstadt 
 

2. 

 

3.    Angaben zum Zertifikat 
3.1. Nummer des Zertifikats: 2AU-21896-151-2019 
3.2. Erstmalige Zertifizierung  ☐   oder Folgezertifizierung  ☒  
3.3. Vorgangsnummer: ZZRT002001119004 
3.4. Das Zertifikat beinhaltet 2 Anlage(n) und umfasst insgesamt 17 Seiten. 
3.5. ☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n)     ). 
3.6. ☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 1-2). 
3.7. Das Zertifikat ist gültig bis zum 26.05.2021 

4.   Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz) 
4.1. Name:  Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH 
4.2. Straße: Schachtstraße 20 
4.3. Staat: Deutschland Bundesland: TH 

Postleitzahl: 99706 Ort: Sondershausen 
4.4. Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern Eintrag erfolgt ist): 

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 405310 Registergericht: AG Jena 

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 
Abfallarten, das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder 
Entsorgergemeinschaft und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen. 

5.1. Nur bei zertifizierter Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG: 
 

 Zur Zertifizierung als Erstbehandlungsanlage im Sinne des § 21 ElektroG siehe Anlage(n)       

5.2. Nur bei anerkannten Stellen, Betrieben und Anlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 

  Zur Anerkennung als Annahmestelle/Rücknahmestelle/Demontagebetrieb/Schredderanlage/sonstige  

  Anlage(n) zur weiteren Behandlung nach § 2 Absatz AltfahrzeugV siehe Anlage(n) 

6. Prüfdatum: 
27.11.2019 

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 
7.1. Name: Bohatschek  Vorname: Peter 
7.2. Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

 

8. Ausstellungsdatum: 
03.12.2019 

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 
9.1. Name: Linsenbarth                Vorname: Ralf 
9.2. Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):  

 
 



Seite 1 von 16 
 

PPAnlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 2AU-21896-151-2019 
Name des Entsorgungsfachbetriebes:     Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH 
1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Unternehmenshauptsitz (Untertageversatz) 
1.2. Straße: Schachtstraße 20 
1.3. Staat: DE Bundesland: TH Postleitzahl: 99706    Ort:  Sondershausen 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 
− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:   
2.1.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.1.2. Weltweit    ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:    
2.2.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.2.2. Weltweit    ☐ 

2.3. Lagern  ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: R65B10075[3] 
2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5)  ☒  
2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6)  ☐ 

2.4. Behandeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: R65B10075[3] 
2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5)  ☒ 
2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6)  ☐ 

2.5. Verwerten ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: R65B10075[3] 
☒vorbereitend    ☒abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur 
Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling    ☐ 
2.5.3. Sonstige Verwertung  ☒ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       
☐vorbereitend    ☐abschließend 

2.7. Handeln ☐    Kennnummer nach § 28 NachwV:       
2.7.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.7.2. Weltweit    ☐ 

2.8. Makeln  ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       
2.8.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.8.2. Weltweit    ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen 
Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 
- Anlage zur Behandlung und Verwertung von Abfällen nach Einzelstoffzulassung durch das Thüringer 

Landesbergamt im Untertageversatz (immissionsschutzrechtlich genehmigte Anlagen gemäß Nr. 8.11.1.1,   
        8.11.2.2, 8.12.1.1 und 8.12.2 sowie 8.15.1 und 8.15.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV) 

3.1. Nur bei zertifizierter Erstbehandlung im Sinne des § 21 ElektroG 
Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 
im Sinne des § 21 ElektroG  ☐ 
3.2. Nur bei anerkannten Erstbehandlungsanlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 
Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft gilt als 

3.2.1. Annahmestelle.    ☐ 
3.2.2. Rücknahmestelle.    ☐ 
3.2.3. Demontagebetrieb.    ☐ 
3.2.4. Schredderanlage.    ☐ 
3.2.5. Sonstige Anlage zur weiteren  

Behandlung. ☐  
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Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer 2AU-21896-151-2019 zur Tätigkeit: Lagern, Behandeln und Verwerten 
Name des Entsorgungsfachbetriebes:      Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH 
4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 

4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

01 03 06 Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen 

 

01 03 07* Andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der 
physikalischen und chemischen Verarbeitung von 
metallhaltigen Bodenschätzen 

 

01 03 08 Staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 03 07 fallen 

 

01 04 07* Gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der 
physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 
nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

 

01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 

01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen 

 

01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle  
01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
 

01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

 

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

 

02 05 02 Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung 

 

06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten  
06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen 
 

06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten  
06 04 05* Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten  
06 04 99 Abfälle a.n.g.  
06 05 02* Schlämme aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 

 

06 06 02* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten  
06 06 03 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 06 06 02 fallen 
 

06 08 99 Abfälle a.n.g.  
06 09 04 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 06 09 03 fallen 
 

07 01 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien  
07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

07 05 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
07 06 11* Schlämme aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

07 06 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen 

 

07 07 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  
08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver  
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit 

Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 
 

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung  
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit 

(unbehandeltem) Holz 
 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung  
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der 
Rauchgasentschwefelung in fester Form 

 

10 01 07 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der 
Rauchgasentschwefelung in fester Form  

 

10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus 
der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus 
der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 10 01 14 fallen 

 

10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 16 fallen 

 

10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 
fallen 

 

10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen 

 

10 02 02 unbearbeitete Schlacke  
10 02 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 02 07 fallen 

 

10 02 13* Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, 
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen 

 

10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
10 03 23* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

10 03 24 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 03 23 fallen 

 

10 04 01* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 04 04* Filterstaub  
10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 05 05* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 07 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 08 08* Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 08 09 andere Schlacken  
10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
10 09 03 Ofenschlacke  
10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande 

vor dem Gießen 
 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande 
nach dem Gießen 

 

10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 

10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 10 09 09 fällt 
 

10 10 03 Ofenschlacke  
10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande 

vor dem Gießen 
 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 10 05 fallen 

 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande 
nach dem Gießen 

 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 

 

10 11 05 Teilchen und Staub  
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem 
Schmelzen 

 

10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme 
desjenigen, der unter 10 11 09 fällt 

 

10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 11 15 fallen 

 

10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen  
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)  
10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf 

Zementbasis mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

 

10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

11 01 08* Phosphatierschlämme  
11 01 09* Schlämme und Filterkuchen,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 11 01 09 fallen 

 

11 02 03 Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige 
elektrolytische Prozesse 

 

11 02 07* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
11 02 99 Abfälle a.n.g.  
12 01 02 Eisenstaub und –teile  
12 01 14* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten  
12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 12 01 14 fallen 
 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 12 01 16 fallen 
 

16 08 01 gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, 
Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten  
(außer 16 08 07) 

 

16 08 02* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche 
Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten 

 

16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder 
deren Verbindungen enthalten, a.n.g. 

 

16 08 04 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen  
(außer 16 08 07) 

 

16 08 05* gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten  
16 08 07* gebrauchte Katalysatoren,  

die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

16 10 02 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 16 10 01 fallen 

 

16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf 
Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf 
Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 

 

16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 16 11 03 fallen 

 

16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

 

17 01 01 Beton  
17 01 02 Ziegel  
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik  
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten  
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 17 05 03 fallen 
 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen,  

das unter 17 05 05 fällt 
 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 17 05 07 fällt 
 

17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis,  
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 17 08 01 fallen 

 

19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  
19 01 06* wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und 

andere wässrige flüssige Abfälle 
 

19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

 

19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 19 01 13 fällt 
 

19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 19 01 15 fällt 
 

19 01 17* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
19 01 18 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 19 01 17 fallen 
 

19 01 99 Abfälle a.n.g.  
19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht 

gefährlichen Abfällen bestehen 
 

19 02 04* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen 
Abfall enthalten 

 

19 02 05* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, 
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen 

 

19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle  
19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 19 03 04 fallen 
 

19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle  
19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 19 03 06 fallen 
 

19 04 02* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung  
19 07 02* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält  
19 07 03 Deponiesickerwasser, mit Ausnahme desjenigen,  

das unter 19 07 02 fällt 
 

19 08 08* schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen  
19 08 11* Schlämme aus der biologischen Behandlung von 

industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 
 

19 08 12 Schlämme aus der biologischen Behandlung von 
industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 19 08 11 fallen 
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Weitere Abfälle dürfen nach vorheriger Einzelstoffzulassung durch das zuständige Bergamt, gelagert, 
behandelt und verwertet werden. 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

19 08 13* Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen 
Behandlung von industriellem Abwasser enthalten 
 

 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von 
industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 19 08 13 fallen 

 

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung  
19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 10 03 fallen 

 

19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus 
der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 
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Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 2AU-21896-151-2019 
Name des Entsorgungsfachbetriebes:      Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH 
1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts: Unternehmenshauptsitz (Untertagedeponie) 
1.2. Straße:   Schachtstraße 20 
1.3. Staat: DE Bundesland: TH Postleitzahl: 99706    Ort:  Sondershausen 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 
− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind. 
− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 
− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:   
2.1.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.1.2. Weltweit    ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:    
2.2.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.2.2. Weltweit    ☐ 

2.3. Lagern  ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: R65B11205[3] 
2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5)  ☐  
2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6)  ☒ 

2.4. Behandeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: R65B11205[3] 
2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5)  ☐ 
2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6)  ☒ 

2.5. Verwerten ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:  
☐vorbereitend    ☐abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur 
Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling    ☐ 
2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: R65B11205[3] 
☒vorbereitend    ☒abschließend 

2.7. Handeln ☐                 Kennnummer nach § 28 NachwV:       
2.7.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.7.2. Weltweit    ☐ 

2.8. Makeln  ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       
2.8.1. Nur deutschlandweit  ☐ 
2.8.2. Weltweit    ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen 
Anlagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 
 
- Deponie der Klasse IV (Untertagedeponie) nach Planfeststellungsbeschluss 

(Bescheid Nr. 699/2005 vom 05.08.2005, ergänzt durch Einzelstoffzulassungen durch das Thüringer 
Landesbergamt) 

 
3.1. Nur bei zertifizierter Erstbehandlung im Sinne des § 21 ElektroG 
Die Einhaltung der Anforderungen des ElektroG wurde geprüft und die Anlage gilt als zertifizierte Erstbehandlungsanlage 
im Sinne des § 21 ElektroG  ☐ 
3.2. Nur bei anerkannten Erstbehandlungsanlagen im Sinne des § 2 Absatz 2 AltfahrzeugV 
Die Einhaltung der Anforderungen der AltfahrzeugV wurde geprüft gilt als 

3.2.1. Annahmestelle.    ☐ 
3.2.2. Rücknahmestelle.    ☐ 
3.2.3. Demontagebetrieb.    ☐ 
3.2.4. Schredderanlage.    ☐ 
3.2.5. Sonstige Anlage zur weiteren  

Behandlung. ☐  
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Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer 2AU-21896-151-2019 zur Tätigkeit: Lagern, Behandeln und Beseitigen 
Name des Entsorgungsfachbetriebes:      Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH 
4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 

4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

01 04 07* Gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen 
und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen 
Bodenschätzen 

 

01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle  
01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

 

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen 

 

04 01 06 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der 
betriebseigenen Abwasserbehandlung 

 

04 01 07 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung 

 

04 01 99 Abfälle a.n.g.  
04 02 19* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, 

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

04 02 20 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-lung 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen 

 

05 01 02* Entsalzungsschlämme  
05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks  
05 01 06* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und 

Instandhaltung 
 

05 01 09* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, 
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

05 01 10 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-lung 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen 

 

05 01 15* gebrauchte Filtertone  
05 01 16 schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung  
05 01 17 Bitumen  
05 01 99 Abfälle a.n.g.  
05 07 01* quecksilberhaltige Abfälle  
05 07 99 Abfälle a.n.g.  
06 03 11* feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten  
06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten  
06 03 14 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen 
 

06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten  
06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 06 03 15 fallen 
 

06 03 99 Abfälle a.n.g.  
06 04 03* arsenhaltige Abfälle  
06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle  
06 04 05* Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten  
06 04 99 Abfälle a.n.g.  
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

06 05 02* Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehand-lung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 06 05 02 fallen 

 

06 06 02* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten  
06 06 03 sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 06 06 02 fallen 
 

06 06 99 Abfälle a.n.g.  
06 07 01* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse  
06 07 02* Aktivkohle aus der Chlorherstellung  
06 07 03* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme  
06 09 02 phosphorhaltige Schlacke  
06 09 03* Reaktionsabfälle auf Calciumbasis,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

06 09 04 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen 

 

06 09 99 Abfälle a.n.g.  
06 10 02* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
06 10 99 Abfälle a.n.g.  
06 11 01 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der 

Titandioxidherstellung 
 

06 11 99 Abfälle a.n.g.  
06 13 01* anorganische Pflanzenschutzmittel, 

Holzschutzmittel und andere Biozide 
 

06 13 02* gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02)  
06 13 03 Industrieruß  
06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung  
06 13 05* Ofen- und Kaminruß  
07 01 07* halogenierte Reaktions- und 

Destillationsrückstände 
 

07 01 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  
07 01 09* halogenierte Filterkuchen, gebrauchte 

Aufsaugmaterialien 
 

07 01 10* andere Filterkuchen, gebrauchte 
Aufsaugmaterialien 

 

07 04 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  
07 06 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  
07 07 07* hallogenierte Reaktions- und 

Destillationsrückstände  
 

07 07 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände  
08 02 01 Abfälle von Beschichtungspulver  
08 02 02 wässrige Schlämme,  

die keramische Werkstoffe enthalten 
 

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 08 03 17 fallen 
 

08 03 99 Abfälle a.n.g.  
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und 

Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt 

 

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung  
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit 

(unbehandeltem) Holz 
 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung  
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der 

Rauchgasentschwefelung in fester Form 
 

10 01 13* Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe 
verwendeten Kohlenwasserstoffen 

 

10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und 
Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die 
gefährliche Stoffe enthalten 
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 01 19* Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 
01 18 fallen 

 

10 01 20* Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 01 21 Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehand-lung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 20 fallen 

 

10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke  
10 02 02 unbearbeitete Schlacke  
10 02 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  

die gefährliche Stoffe enthalten 
 

10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 02 07 fallen 

 

10 02 10 Walzzunder  

10 02 13* Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 02 14 Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 02 13 fallen 

 

10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen  
10 02 99 Abfälle a.n.g.  
10 03 18 Abfälle aus der Anodenherstellung, die 

Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter  
10 03 17 fallen 

 

10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält   
10 03 21* andere Teilchen und Staub (einschließlich 

Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 03 23* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 03 25* Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 03 26 Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 03 25 fallen 

 

10 04 01* Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 04 02* Krätzen und Abschaum (Erst- und 

Zweitschmelze) 
 

10 04 04* Filterstaub  
10 04 05* andere Teilchen und Staub  
10 04 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
10 04 07* Schlämme und Filterkuchen aus der 

Abgasbehandlung 
 

10 05 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 05 03* Filterstaub  
10 05 04 andere Teilchen und Staub  
10 05 05* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
10 05 06* Schlämme und Filterkuchen aus der 

Abgasbehandlung 
 

10 05 99 Abfälle a.n.g.  
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 06 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 06 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und 

Zweitschmelze) 
 

10 06 03* Filterstaub  
10 06 04 andere Teilchen und Staub  
10 06 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
10 06 07* Schlämme und Filterkuchen aus der 

Abgasbehandlung 
 

10 06 99 Abfälle a.n.g.  
10 07 01 Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)  
10 07 02 Krätzen und Abschaum (Erst- und 

Zweitschmelze) 
 

10 07 03 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
10 07 04 andere Teilchen und Staub  
10 07 05 Schlämme und Filterkuchen aus der 

Abgasbehandlung 
 

10 07 99 Abfälle a.n.g.  
10 08 04 Teilchen und Staub  
10 08 09 andere Schlacken  
10 08 13 kohlenstoffhaltige Abfälle aus der 

Anodenherstellung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 10 08 12 fallen 

 

10 08 14 Anodenschrott  
10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
10 08 16 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 

10 08 15 fällt 
 

10 08 17* Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 08 18 Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 08 17 fallen 

 

10 08 19* ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung  
10 08 20 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen 
 

10 08 99 Abfälle a.n.g.  
10 09 03 Ofenschlacke  
10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -

sande vor dem Gießen 
 

10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen 

 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -
sande nach dem Gießen 

 

10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen 

 

10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 10 09 09 fällt 
 

10 09 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten  
10 09 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 10 09 11 fallen 
 

10 09 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 09 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme 
derjenigen,  
die unter 10 09 13 fallen 

 

10 09 99 Abfälle a.n.g.  
10 10 03 Ofenschlacke  
10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -

sande vor dem Gießen 
 

10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen 

 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -
sande nach dem Gießen 

 

10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen 
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 10 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
10 10 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 10 10 09 fällt 
 

10 10 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten  
10 10 12 Teilchen mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 10 10 11 fallen 
 

10 10 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 10 14 Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme 
derjenigen,  
die unter 10 10 13 fallen 

 

10 10 99 Abfälle a.n.g.  
10 11 03 Glasfaserabfall  
10 11 05 Teilchen und Staub  
10 11 09* Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem 

Schmelzen 
 

10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit 
Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt 

 

10 11 11* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub,  
die Schwermetalle enthalten (z. B. aus 
Elektronenstrahlröhren) 

 

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen,  
der unter 10 11 11 fällt 

 

10 11 13* Glaspolier- und Glasschleifschlämme,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen 

 

10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 11 16 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen 

 

10 11 17* Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 11 18 Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 11 17 fallen 

 

10 11 19* feste Abfälle aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

10 11 20 feste Abfälle aus der betriebseigenen 
Abwasserbehand-lung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 11 19 fallen 

 

10 11 99 Abfälle a.n.g.  
10 12 03 Teilchen und Staub  
10 12 05 Schlämme und Filterkuchen aus der 

Abgasbehandlung 
 

10 12 06 verworfene Formen  
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, 

Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) 
 

10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 12 10 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen 

 

10 12 11* Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten  
10 12 12 Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 10 12 11 fallen 
 

10 12 13 Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung 

 

10 12 99 Abfälle a.n.g.  
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 

13) 
 

10 13 07 Schlämme und Filterkuchen aus der 
Abgasbehandlung 
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von 
Asbestzement 

 

10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 
fallen 

 

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer 
Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme 
derjenigen,  
die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

 

10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

10 13 13 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen 

 

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme  
10 13 99 Abfälle a.n.g.  
10 14 01* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung  
11 01 08* Phosphatierschlämme  
11 01 09* Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche 

Stoffe enthalten 
 

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 11 01 09 fallen 

 

11 01 13* Abfälle aus der Entfettung,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

11 01 99 Abfälle a.n.g.  
11 02 02* Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie  

(einschließlich Jarosit, Goethit) 
 

11 02 03 Abfälle aus der Herstellung von Anoden für 
wässrige elektrolytische Prozesse 

 

11 02 05* Abfälle aus Prozessen der Kupfer-
Hydrometallurgie,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

11 02 06 Abfälle aus Prozessen der Kupfer-
Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 11 02 05 fallen 

 

11 02 07* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
11 02 99 Abfälle a.n.g.  
11 03 01* cyanidhaltige Abfälle  
11 03 02* andere Abfälle  
11 05 01 Hartzink  
11 05 02 Zinkasche  
11 05 03* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
11 05 04* gebrauchte Flussmittel  
11 05 99 Abfälle a.n.g.  
12 01 14* Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
 

12 01 15 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 12 01 14 fallen 

 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 12 01 16 fallen 

 

12 01 18* ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und 
Läppschlämme) 

 

12 01 20* gebrauchte Hon- und Schleifmittel,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

12 01 21 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 12 01 20 fallen 

 

12 01 99 Abfälle a.n.g.  
16 01 08* quecksilberhaltige Bestandteile  
16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge  
16 01 12 Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 16 01 11 fallen 
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

16 01 21* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 
01 14 fallen 

 

16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche 
Bestandteile 

 

16 03 03*  anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

16 03 04 anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 16 03 03 fallen 

 

16 05 07* gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus 
gefährlichen Stoffen bestehen oder solche 
enthalten  

 

16 05 09 gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder  
16 05 08 fallen 

Abfälle 16 05 09 können Eigenschaften aufweisen, die 
ein Ablagerungsverbot nach § 7 DepV bedingen – 
Einzelfallprüfung erforderlich 

16 06 01* Bleibatterien  
16 06 02* Ni-Cd-Batterien  
16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien  
16 06 04 Alkalibatterien (außer 16 06 03)  
16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren  
16 06 06* getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien 

und Akkumulatoren 
 

16 08 02* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche 
Übergangsmetalle oder deren Verbindungen 
enthalten 

 

16 08 03 gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle 
oder deren Verbindungen enthalten, a.n.g. 

 

16 08 04 gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen  
(außer 16 08 07) 

 

16 08 05* gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure 
enthalten 

 

16 08 07* gebrauchte Katalysatoren,  
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien 
aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

 

16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
metallurgischen Prozessen mit Ausnahme 
derjenigen,  
die unter 16 11 03 fallen 

 

16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

 

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus 
nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 

 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von 
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind 

 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische  
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 17 03 01 fallen 
 

17 04 09* Metallabfälle,  
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten 

 

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 
10 fallen 

 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 17 05 03 fallen 
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Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält  
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen,  

das unter 17 05 05 fällt 
 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält  
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 17 05 07 fällt 
 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält  
17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen 

Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält 
 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen,  
das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe  
17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche 

Stoffe verunreinigt sind 
 

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 17 08 01 fallen 

 

17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber 
enthalten 

 

17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten Einbringverfahren: Behälter  
Einschränkungen: solche Abfälle, die selbstentzünd-
liche Stoffe und Gase bilden können, sind nur 
zulässig, soweit dadurch die Betriebssicherheit und 
die Integrität der Barrieren nicht in Frage gestellt wird 

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich 
gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen 

 

18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen 
bestehen oder solche enthalten 

 

18 01 07 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 18 01 06 fallen 

 

19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt  
19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung  
19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung  
19 01 10* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung  
19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die 

gefährliche Stoffe enthalten 
 

19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen 

 

19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
19 01 14 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 19 01 13 fällt 
 

19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält  
19 01 16 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen,  

der unter 19 01 15 fällt 
 

19 01 19 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung  
19 01 99 Abfälle a.n.g.  
19 02 03 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht 

gefährlichen Abfällen bestehen 
 

19 02 04* vorgemischte Abfälle,  
die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten 

 

19 02 05* Schlämme aus der physikalisch-chemischen 
Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 02 06 Schlämme aus der physikalisch-chemischen 
Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 02 05 fallen 

 

19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  
19 02 99 Abfälle a.n.g.  
19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte 

Abfälle 
 

19 03 05 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 19 03 04 fallen 
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Weitere Abfälle nach dem Europäischen Abfallverzeichnis - Verordnung (AVV) dürfen nach vorheriger 
Einzelstoffzulassung durch das zuständige Bergamt eingelagert werden. 

Abfallschlüssel 
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen 

19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle  
19 03 07 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen,  

die unter 19 03 06 fallen 
 

19 04 01 verglaste Abfälle  
19 04 02* Filterstaub und andere Abfälle aus der 

Abgasbehandlung 
 

19 04 03* nicht verglaste Festphase  
19 08 02 Sandfangrückstände  
19 08 06* gesättigte oder verbrauchte 

Ionenaustauscherharze 
 

19 08 08* schwermetallhaltige Abfälle aus 
Membransystemen 

 

19 08 13* Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer 
anderen Behandlung von industriellem Abwasser 
enthalten 

 

19 08 14 Schlämme aus einer anderen Behandlung von 
industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen,  
die unter 19 08 13 fallen 

 

19 09 04 gebrauchte Aktivkohle  
19 09 05 gesättigte oder gebrauchte 

Ionenaustauscherharze 
 

19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen 

 

19 10 05* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten  
19 11 01* gebrauchte Filtertone  
19 11 06 Schlämme aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 19 11 05 fallen 

 

19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich 
Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe 
enthalten  

 

19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen 

 

19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen 

 

19 13 05* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser,  
die gefährliche Stoffe enthalten 

 

20 01 34 Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 33 fallen 
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